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1. KREDITVERTRAG 
Haben Sie sich für einen Kauf von Waren eines Online-Händlers auf Rechnung 
entschieden, so handelt PayPort, 556597-0513, Box 11914, SE - 404 39 Göteborg, 
(”PayPort”) als Kreditgeber. Der Kreditvertrag, den Sie nach dessen Bewilligung 
eingehen, wird zwischen Ihnen und PayPort geschlossen. Um einen Kredit für bestellte 
Waren zu erhalten, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.  
 
2. KREDITPRÜFUNG 
Bevor PayPort Ihnen den Kauf auf Rechnung bewilligt, wird Ihre Kreditwürdigkeit geprüft. 
(Für mehr Information sehen Sie die separate Datenschutzerklärung).  
 
3. ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN 
Nach erfolgter Bewilligung erhalten Sie eine Rechnung, den Sie nach Erhalt vollständig 
oder in Raten begleichen können. Durch diesen Vertrag schließen Sie in dem Fall 
Ratenzahlung ein Kreditkonto bei unserem Unternehmen und eine Ratenzahlung über 
bis zu 18 Monaten ist möglich. Die Bedingungen für Rechnung und Ratenzahlung 
werden unten aufgeführt.  
 
4. ZAHLUNG AUF RECHNUNG  
Bei der Zahlung auf Rechnung wird eine Rechnungsgebühr in Höhe von EUR 3,95 fällig, 
die vom Online-Händler festgelegt worden ist. Sie können Waren im Wert von max. 
EUR 500 erwerben und die Rechnung wird 60 Tage nach Versand der Ware fällig. Wir 
bieten Ihnen damit einen Kredit über die oben und in der Rechnung angegebene 
Laufzeit. Die Zahlung muss durch Überweisung auf das PayPort-Konto erfolgen und bei 
uns spätestens am Fälligkeitstag der Rechnung eingegangen sein. Begleichen Sie die 
Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist, entstehen Ihnen keine weiteren Kosten oder 
Gebühren (außer die oben genannten Gebühren vom Onlinehändler). 
 
5. KREDITKONTO 
Im Falle einer Ratenzahlung geht Ihre Rechnung auf ein Kreditkonto über. Sie können 
jetzt die Zahlung der Schuld auf das Konto auf max. 18 Monate verteilen. Mit diesem 
Kontokredit können Sie Käufe bis max. EUR 500 tätigen. Einen Kredit erhalten Sie nur 
wenn Sie beim Online-Händler einen Kauf durchgeführt haben. Der monatliche 
Mindestbetrag zur Schuldenbegleichung beläuft sich auf 1/18 Ihrer Schuld. Sie können 
auch einen höheren Betrag oder auch die volle Schuld überweisen.  
 
Jeden Monat erhalten Sie einen Kontoauszug, auf dem der aktuelle Stand des 
Schuldbetrages, die bereits erfolgten Zahlungen sowie der Betrag ersichtlich ist, der für 
den aktuellen Monat gezahlt werden muss. Die erste Ratenzahlung muss spätestens am 
Fälligkeitsdatum der Rechnung  eingehen. Darüber hinaus muss monatlich bis zum 
letzten Tag des Kalendermonats der monatliche Mindestbeitrag wie oben dargestellt, auf 
das, gemäß Punkt 6, angegebene Konto eingegangen sein.  
 
5.1. MEHRERE EINKÄUFE TÄTIGEN 
Tätigen Sie mehrere Käufe, erhalten Sie eine neue Rechnung. Sie können sich erneut für 
eine Ratenzahlung entscheiden oder diese neue Rechnung voll begleichen. Entscheiden 
Sie sich für eine Ratenzahlung, werden diese neuen Schulden auf Ihr vorhandenes 
Kreditkonto überführt. Der neue Zahlungsbetrag ist dann auf dem monatlichen 
Kontoauszug ersichtlich. 
 
5.2. KOSTEN 
Für das Kreditkonto werden keine monatlichen Kontoauszugsgebühren fällig. Der 
monatliche Kreditzins auf die Schuld beträgt 1,00%. Dieser berechnet sich nach der 
aktuellen Schuld zum Zeitpunkt des Kontoauszugs. Der nominelle Jahreszins beläuft sich 
auf 12,00%.  
 
5.3 EFFEKTIVER ZINS 
Der effektive Zins: Kreditkosten (Zinsen und Gebühren), in Verhältnis zu der 
Kreditsumme. Die Höhe des effektiven Zinses ist abhängig von der Kredithöhe und der 
Laufzeit. Der effektive Jahreszins bei einem Betrag von EUR 1.000 innerhalb 12 Monate 
liegt bei 9,9%. 
 

 
 
PayPort behält sich das Recht einer Zins- und Kostenänderung vor.  
Zinsänderungen können aufgrund kreditpolitischer Beschlüsse, wie Kosten für Anleihen 
oder Kosten die nach Abschluss des Vertrages entstehen, erfolgen. Sofern nichts 
anderes ausdrücklich vereinbart ist, kommt somit ein variabler Zinssatz zur Anwendung. 
Zinsanpassungen behält sich der Kreditgeber bei einer Veränderung des SRF-Satzes 

(Spitzenrefinanzierungsfazilität der EZB) um mindestens 0,25 Prozentpunkte, um 
maximal 0,10 Prozentpunkte über der Veränderung des SRF-Satzes vor. 
Zinsanpassungen erfolgen innerhalb eines Monats nach Veränderung des SRF-Satzes. 
Zinsanpassungen wird die Bank nach oben und unten in gleicher Weise ausüben. 
 
6. ZAHLUNGSEMPFÄNGER 
Beachten Sie, dass der Online-Händler die Forderung der PayPort überlassen hat, die 
wiederum diese Forderung an die Nordea Sverige AB Publ. verpfändet. Zahlungen mit 
befreiender Wirkung können nur an das Konto von PayPort (auf Ihrer Rechnung 
angegeben) geleistet werden. 
 
7. VERSPÄTETE ZAHLUNG 
Wir behalten uns das Recht der Kündigung Ihres Kredits vor, wenn Ihre volle Schuld zur 
unmittelbaren Zahlung fällig oder eine der folgenden Situationen eingetroffen ist.  
 
1. Sie sind bereits über einen Monat mit der Zahlung eines Betrages im Verzug, der 10 

Prozent der Kreditforderung übersteigt. 
2. Sie sind bereits über einen Monat mit der Zahlung eines Betrages im Verzug, der fünf 

Prozent der Kreditforderung übersteigt. Dieser Verzug bezieht sich auf zwei oder 
mehrere Positionen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig werden. 

3. Sie sind aus anderen Gründen im wesentlichen Zahlungsverzug.  
4. Die gestellte Kreditsicherheit hat sich wesentlich verringert, oder  
5. Es ist offensichtlich, dass Sie sich durch Abwesenheit, der Beseitigung von Eigentum 

oder auf andere Art der Zahlung Ihrer Schuld entziehen.   
 
Bei verspäteter Zahlung, ungeachtet einer Kündigung des Kontokredits, wird Ihnen eine 
Mahngebühr in Höhe von EUR 8,00 sowie Verzugszinsen gemäß § 288 BGB berechnet. 
Über die volle Dauer des Verzugs werden Ihnen Verzugszinsen von monatlich 
5 Prozenteinheiten über den Basiszins für den Zeitraum der ausstehenden Schuld in 
Rechnung gestellt. 
 
8. RÜCKTRITT 
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss zu 
widerrufen. Dies beinhaltet, dass Sie den Kontokreditvertrag innerhalb von 14 Tagen, ab 
dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, widerrufen können. Nach dem Rücktritt  vom 
Kreditvertrag sind Sie verpflichtet, umgehend oder spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach einer derartigen Mitteilung Ihrerseits,  den vollen Kapitalbetrages sowie die 
vertraglichen Kreditzinsen, die ab dem Rechnungsdatum und 30 Tage darüber hinaus 
fällig werden, zurückzuzahlen. Erfolgt keine Rückzahlung des Kapitalbetrages bis zum 
genannten Datum, werden Ihnen Verzugszinsen von 5 Prozenteinheiten über den 
Basiszins über den Zeitraum bis zur vollen Rückzahlung berechnet. Der Vertragsrückritt 
vom Kontokredit muss schriftlich über kundenservice@payport.de bei uns eingehen. Ein 
Widerruf mehrerer Kredite über einen Zeitraum von drei Monaten führt zur automatischen 
Sperrung neuer Kredit für ein halbes Jahr. Auf diese Weise will PayPort der Geldwäsche 
vorbeugen.  
 
9. VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG 
Sie können den Kreditvertrag jeder Zeit kündigen und den vollen aktuellen 
Schuldenbetrag vorzeitig zurückzahlen. Dies verpflichtet Sie jedoch auch zur Zahlung der 
vertraglichen Kreditzinsen bis zum Datum der Abschlusszahlung.  
Die Kündigung kann einfach über unseren Kundendienst +49 180 500 9770 oder  
kundenservice@payport.de erfolgen.  
 
10. INFORMATIONSPFLICHT 
Änderungen des Namens, der Adresse oder anderer Kontaktdaten sind PayPort 
umgehend mitzuteilen. Dies kann über unseren Kundendienst +49 180 500 9770 oder  
kundenservice@payport.de erfolgen.   
 
11. KOMMUNIKATION 
PayPort behält sich das Recht Ihnen Information an die von Ihnen angegebene E-Mail-
Adresse zu schicken. Ferner behält sich PayPort das Recht Ihnen Information mittels 
digitalen Nachrichten auf der Homepage (offizielle Domäne) zur Verfügung zu stellen. 
Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden fallen folgende Kosten an: 14 
Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen. 
 
12. GELDWÄSCHE 
Gemäß der Europarechtlichen Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gelten 
besondere Bestimmungen für Geschäftsbeziehungen mit Personen die im Ausland 
wohnen und wichtige öffentliche Funktionen innehaben oder innegehabt haben, z.B. 
Staatschef, Regierungschef, Minister, stellvertretender Minister, Parlamentarier, Richter 
der Oberste Gerichtshof, Beamter des Revisionsamtes, Mitglied eines Organ einer 
Zentralbank, Botschafter, Offizier der Bundeswehr oder ähnliche Funktionen als auch 
zu denen nahestehenden Personen und Mitarbeiter („PEP“). Durch das Eingehen 
dieses Vertrags bestätigen Sie, dass Sie nicht eine Stellung von „PEP“ innehaben.  
 
13. BESCHWERDE/KLAGE 
Sollten Sie mit dem Umgang Ihres Kredits Seitens der PayPort unzufrieden sein, so 
können Sie sich gerne mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen. Dies kann 
über +49 180 500 9770 oder  via E-Mail kundenservice@payport.de erfolgen. Darüber 
hinaus können Sie sich via E-Mail über kundenservice@payport.de auch an unseren 
Beschwerdebeauftragten wenden.  
 
PayPort steht unter der Aufsicht der schwedischen Finanzinspektion (FI). Auch diese 
steht Ihnen bei Klagen bzgl. PayPorts Kreditbehandlung telefonisch unter  +46 (0)8 787 
80 00 zur Verfügung.  
 
14. ÜBERLASSUNG 
PayPort behält sich das Recht der Überlassung, Beleihung oder Verpfändung der 
Kreditforderung gegen Sie an Dritte vor.  
 
15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSTAND 
Der Gerichtsstand hinsichtlich aller Ansprüche die sich im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ergeben, ist der Wohnsitz des Kreditnehmers. Deutsches Recht findet 
Anwendung, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.  

 


